
Neue Erdgaspreise ab 01.01.2025
Allgemeine Preise Erdgas für Grund- und Ersatzversorgung
Haushaltskunden und Nicht-Haushaltskunden (ohne Leistungsmessung)

Preisbestandteile Grund-/Ersatzversorgung im Netzgebiet der WerraEnergie
In den Nettopreisen sind enthalten:

Energiesteuer 0,5500 ct/kWh

CO2-Preis nach BEHG 0,9977 ct/kWh

Konzessionsabgabe* bis 2.000 kWh 0,5100 ct/kWh

Konzessionsabgabe* bis 10.000 kWh 0,2200 ct/kWh

Konzessionsabgabe* Ersatzversorgung 0,0300 ct/kWh

VHP-Entgelt 0,0002 ct/kWh

Gasspeicherumlage gemäß EnWG** 0,2500 ct/kWh

Darüber hinaus sind in den Nettopreisen das Entgelt für die Energielieferung, sowie die vom Netzbetreiber in Rechnung gestellten Netzentgelte, Entgelt für 

Messstellenbetrieb und Messung enthalten. Die Bruttopreise beinhalten den derzeitigen gesetzlichen Umsatzsteuersatz von 19%. 

Eine Grundversorgung von Haushaltskunden findet nur im Sinne des EnWG (Gewerbekunden bis 10.000 kWh/Jahr und Privatkunden); im Falle des § 36 Abs. 3 EnWG 

auch für Verbrauchsstellen außerhalb des Grundversorgungsgebietes der WerraEnergie GmbH statt.

Unser Kundenservice ist bei allen Fragen rund um die Grund- und Ersatzversorgung gerne für Sie da! 

Sie erreichen uns telefonisch unter 03695|876036 oder über unsere Homepage www.werraenergie.de.

Natürlich können Sie uns auch wie gewohnt während unserer Geschäftszeiten in unseren Kundenzentren besuchen: 

WerraEnergie GmbH • August-Bebel-Straße 36-38 • 36433 Bad Salzungen sowie WerraEnergie GmbH • Hinter der Stadt 3 • 98574 Schmalkalden.

WerraGas GV 
(Grundversorgung)

WerraGas EV
(Ersatzversorgung Haushaltskunden)

Ersatzversorgung
(Nicht-Haushalts- & Gewerbekunden 

ab 10.000 kWh)

Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto

Arbeitspreis 12,557 ct/kWh 14,943 ct/kWh 15,413 ct/kWh 18,341 ct/kWh 15,955 ct/kWh 18,986 ct/kWh

Grundpreis 10,39 €/Monat 12,36 €/Monat 21,50 €/Monat 25,59 €/Monat 28,06 €/Monat 33,39 €/Monat

*  Bei der Konzessionsabgabe handelt es ich um ein Wegenutzungsentgelt an   

die Gemeinden. Es werden die Höchstsätze der Konzessionsabgaben-

verordnung (§ 4 KAV) gezahlt.

** Grundlage ist § 35e EnWG (Energiewirtschaftsgesetz) zur Sicherung der  

Füllstandvorgaben für Gasspeicheranlagen.

http://www.werraenergie.de/

	Folie 1

